
Satzung zur Änderung der Studienordnung und der Prüfungsordnung für den 
konsekutiven Studiengang Automotive Software Engineering  

mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.)  
an der Technischen Universität Chemnitz 

vom 22. Juni 2012 
 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 
(SächsGVBI. S. 900), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Oktober 2011 (SächsGVBl. S. 
380, 391) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Informatik im Benehmen mit dem 
Senat der Technischen Universität Chemnitz nachstehende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung  

Die Studienordnung für den konsekutiven Studiengang Automotive Software Engineering mit dem 
Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 13. August 2010 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 31/2010, S. 1442) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 6 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Im Studium werden 120 LP erworben, die sich wie folgt 
zusammensetzen:“ der folgende Satz eingefügt: 
„Die Wahl von bereits im vorangegangenen Bachelorstudiengang absolvierten gleichlautenden 
Modulen ist im Masterstudiengang ausgeschlossen.“ 
 
2. In der Anlage 1 Studienablaufplan wird vor der Angabe „1. Module des Bereichs Automotive 
Software Technologie:“ der folgende Satz eingefügt: 
„Die Wahl von bereits im vorangegangenen Bachelorstudiengang absolvierten gleichlautenden 
Modulen ist im Masterstudiengang ausgeschlossen.“ 
   

 
Artikel 2 

Änderung der Prüfungsordnung 
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Automotive Software Engineering mit dem 
Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität Chemnitz vom 13. August 2010 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 31/2010, S. 1510) wird wie folgt geändert: 
 
In § 25 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Folgende Module sind Bestandteile der Masterprüfung:“ 
der folgende Satz eingefügt: 
„Die Wahl von bereits im vorangegangenen Bachelorstudiengang absolvierten gleichlautenden 
Modulen ist im Masterstudiengang ausgeschlossen.“ 
 
 

Artikel 3 
Neubekanntmachung 

Der Rektor der Technischen Universität Chemnitz wird ermächtigt, den Wortlaut der Studienordnung 
sowie der Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Automotive Software Engineering mit 
dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) in der vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden 
Fassung neu bekannt zu machen. 

 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten und Übergangsregelung 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft.  
 
Sie gilt für die ab Wintersemester 2012/2013 Immatrikulierten. 
Für Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2012/2013 aufgenommen haben, gilt die 
Studienordnung und die Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Automotive Software 
Engineering mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) vom 13. August 2010 (Amtliche 
Bekanntmachungen Nr. 31/2010, S. 1442, 1510 fort.  
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Informatik vom 25. April 
2012, des Senates vom 5. Juni 2012 und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen 
Universität Chemnitz vom 13. Juni 2012. 
 
Chemnitz, den 22. Juni 2012 
 
Der Rektor 
der  Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Arnold van Zyl 
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